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Stadt Karlsruhe | Stadtamt Durlach 
Ortsvorsteherin Alexandra Ries  
Pfinztalstraße 33, 76227 Karlsruhe 
1. Januar 2024 
 
 

Räumlichkeiten 

Saal – 90,85 Quadratmeter 
9,74 Meter lang, 9,25 Meter breit, 2,4 Meter hoch 
▪ circa 60 Sitzplätze bei Reihenbestuhlung 
▪ circa 18 Sitzplätze bei parlamentarischer Bestuhlung 
▪ circa 56 Sitzplätze bei Feiern mit Tischgruppen 

Repräsentativer Rahmen für 
Familienfeiern 
Firmenveranstaltungen und -Präsentationen 
▪ Tagungen, Konferenzen, Vorträge, Workshops 
▪ Vereinsveranstaltungen 
▪ Tanzveranstaltungen 

Preise 

1. Miete inkl. Betriebskosten (Strom und Klimaanlage)   
    für die ersten vier Stunden  738 Euro 
    Auf- und Abbauzeit im Rahmen der Veranstaltung  
    ist Mietzeit 
 
    Miete inkl. Betriebskosten (Strom und Klimaanlage)   
    für jede weitere Stunde 53 Euro 
 
2. Nebenkosten 
2. 1. Küche 60 Euro 
2. 2. Beschallungsanlage 60 Euro 
2. 3. Beamer  52 Euro 
2. 4. Flip-Charts je Stück 16 Euro 
2. 5. Moderatorenkoffer 24 Euro 
2. 6. Stellwand (max. 10) je Stück 12 Euro 
2. 7. Stehtische je Stück 12 Euro 
2. 8. runde Tische je Stück 20 Euro 
2. 9. Reinigung  125 Euro 
 
3. Aufbau am Vortag   
   Ab 10 Uhr bis längstens 16 Uhr 300 Euro 
  
4. Sektempfang 
4. 1. Miete  90 Euro 

Mietpreise  
Turmbergterrasse (mit Terrasse und Toilettenanlagen) 
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    auf der Terrasse vor dem Veranstaltungsraum 
    (einschl. 3 Stehtische) bis zu zwei Stunden  
  
 
Entgelte für Hausmeisterdienste: 
Für den Bereitschaftsdienst des Hausmeisters während der Veranstaltung und für die Vor- und 
Nacharbeiten beträgt das Entgelt 
 
- montags bis freitags von 17:30 Uhr bis Veranstaltungsende  15,00 Euro/pro Stunde, 
- samstags, sonntags und feiertags von 0:00 Uhr bis Veranstaltungsende 20,00 Euro/pro Stunde. 
 

Das Entgelt ist an die Hausmeister direkt zu entrichten. Angefangene Stunden sind voll zu 
bezahlen. 

Im Falle einer nachträglich eintretenden Steuerpflicht gelten die oben genannten 
Beträge als Nettobeträge und die Steuer kann nachgefordert werden.  

Sonderkonditionen 

Karlsruher Vereine, gemeinnützige Organisationen sowie gleichgestellte Einrichtungen (vgl. 
§§ 51 - 68 Abgabenordnung) erhalten einen Preisnachlass  
 
- von 100 % bei vereinseigenen Veranstaltungen ohne Eintritt, 
- von   75 % bei vereinseigenen Veranstaltungen mit Eintritt. 
 
Der Preisnachlass erfolgt nur für eine Veranstaltung pro Jahr auf die Miete in einer 
städtischen Räumlichkeit. In diesen Fällen wird zusätzlich ein Preisnachlass von 50 
Prozent auf die Nebenkosten gewährt. 
 


